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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat uns am 7. März 2022 Unterlagen zur Anhörung der 
Kantone betreffend «SwissCovid-App: Verordnung über eine Suspendierung des Proximity-Tra-
cing-Systems für das Coronavirus Sars-CoV-2 und des Systems zur Benachrichtigung über eine 
mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 an Veranstaltungen» zugeschickt. Zur Ein-
reichung der Antworten wurde eine Frist bis zum 14. März 2022 gewährt.  
 
Der Regierungsrat betrachtet die «SwissCovid-App» als ein nützliches Element in der COVID-19-
Ereignisbewältigung. Vor dem Hintergrund der bundesrätlichen Absichten in Bezug auf die Aufhe-
bung der Isolationspflicht gibt es aus heutiger Sicht jedoch keine Einwände gegen eine vorüberge-
hende Deaktivierung dieser Applikation, zumal diese bei Bedarf auch wieder reaktiviert werden 
kann.  
 
Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, 
sehr geehrte Damen und Herren, um Berücksichtigung der vorliegenden Rückmeldung des Kan-
tons Basel-Landschaft, die soweit möglich auch im «Umfragetool» des BAG eingegeben wird.  

 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
Thomas Weber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 
 
 
Kopie an: 
– GDK, per E-Mail an seraina.gruenig@gdk-cds.ch & office@gdk-cds.ch  

Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Inselgasse 1 
3003 Bern 
 
Per E-Mail an 
BR-Geschaefte_Covid@bag.admin.ch  

 

Liestal, 14. März 2022 

Verordnung über eine Suspendierung des Proximity-Tracing-Systems und des Systems zur 

Benachrichtigung über eine mögliche Ansteckung mit Sars-CoV-2 an Veranstaltungen  
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